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§ 12 PslG Prüfungen und
Abschlusszertifikate

 PslG - Psychologengesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Zur Beurteilung des Erwerbs der allgemeinen theoretischen fachlichen Kompetenz ist zum Abschluss des

Grundmoduls eine schriftliche theoretische Wissensprüfung an Hand von Fragenkatalogen durchzuführen.

Darüber hinaus haben sich die Lehrenden veranstaltungsbegleitend vom Ausbildungserfolg der Auszubildenden

laufend zu überzeugen.

2. (2)Zur Beurteilung des Erwerbs der besonderen theoretischen und praktischen fachlichen Kompetenz sind zum

Abschluss des Aufbaumoduls

1. 1.in Gesundheitspsychologie eine selbst durchgeführte Fallstudie und eine selbst (mit)erstellte Projektarbeit

oder

2. 2.in Klinischer Psychologie zwei selbst durchgeführte Fallstudien

zu erstellen. Die Fallstudien und die Projektarbeit dienen der Dokumentation selbständiger und

anwendungsorientierter wissenschaftlicher Arbeit. Die Fallstudien haben einer vom Bundesministerium für

Gesundheit vorzugebenden Struktur zu folgen. Die Fallstudien sowie die Projektarbeit sind einer (einem)

Lehrenden der Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 zur Beurteilung vorzulegen und dienen bei positiver

Beurteilung als Grundlage für die kommissionelle mündliche Abschlussprüfung gemäß Abs. 5.

3. (3)Zusätzlich ist der Erwerb der praktischen fachlichen Kompetenz mittels eines durch das Bundesministerium für

Gesundheit dafür aufzulegenden Formulars nachzuweisen, welches von der (dem) jeweils anleitenden

Gesundheitspsychologin (Gesundheitspsychologen) oder der (dem) anleitenden Klinischen Psychologin

(Klinischen Psychologen) zu unterzeichnen und rechtzeitig vor der Abschlussprüfung der Ausbildungseinrichtung

zur Überprüfung vorzulegen ist.

4. (4)Die Nachweise über die absolvierte Selbsterfahrung und die Fallsupervision sind für

gesundheitspsychologische Ausbildungen jeweils von den Personen gemäß § 15 Abs. 2 und 3 und für klinisch-

psychologische Ausbildungen von Personen gemäß § 24 Abs. 2 und 3 jeweils durch ihre Unterschrift zu bestätigen

und der Ausbildungseinrichtung rechtzeitig vor der Abschlussprüfung vorzulegen.

5. (5)Nach erfolgreichem Abschluss der gesamten theoretischen und praktischen Ausbildung zum Erwerb der

fachlichen Kompetenz ist eine kommissionelle mündliche Abschlussprüfung in jener Ausbildungseinrichtung

gemäß § 9, in der das Aufbaumodul absolviert wurde, abzulegen.

1. 1.Zweck dieser Abschlussprüfung im Bereich Gesundheitspsychologie ist es, an Hand der als Schwerpunkt

der Prüfung zu präsentierenden Fallstudie und der Projektarbeit gemäß Abs. 2 und einer sich daraus

ergebenden Fachdiskussion festzustellen, ob die Absolventinnen und Absolventen insgesamt

1. a)in der Lage sind, gesundheitspsychologische Konzepte zu erstellen, umzusetzen und deren

Ergebnisse zu evaluieren,

2. b)die wichtigsten Strategien, Methoden und Techniken der gesundheitspsychologischen Diagnostik und

Behandlung kennen und deren Einsatz auch gegenüber Klienten verständlich machen können,
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3. c)im Hinblick auf die multiprofessionelle Zusammenarbeit gesundheitspsychologische Maßnahmen

begründen können und diese auch gegenüber anderen Disziplinen anschlussfähig gestalten,

4. d)über Fragestellungen und Themen aktueller Beratungstheorien und -methoden Bescheid wissen und

über methodisches Know-how verfügen, um in Beratungssituationen (mit unterschiedlichen Settings)

angemessen zu handeln bzw. differenziert zu reagieren sowie

5. e)im Hinblick auf die Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit und der Beratung von Medien ihnen die

wichtigsten Arbeitsprinzipien bekannt sind.

2. 2.Zweck dieser Abschlussprüfung im Bereich Klinische Psychologie ist es, an Hand der als Schwerpunkt der

Prüfung zu präsentierenden zwei Fallstudien gemäß Abs. 2 und einer sich daraus ergebenden

Fachdiskussion festzustellen, ob die Absolventinnen und Absolventen insgesamt

1. a)Strategien der differentialdiagnostischen Abklärung aufzeigen und Methoden benennen sowie diese

fallspezifisch anwenden können,

2. b)in der Lage sind, die zentralen Aspekte klinisch-psychologischer Befunde im Kontext der

Sachverständigentätigkeit wiederzugeben und diese auch hinsichtlich inhaltlicher Gestaltung,

rechtlicher Stellung und ethischer Problematik zu diskutieren,

3. c)die wichtigsten Techniken und Interventionsstrategien der klinisch-psychologischen Behandlung und

Beratung beherrschen und diese situativ anwenden können sowie in der Lage sind, ihr professionelles

Handeln zu begründen und im interdisziplinären Dialog einzuordnen,

4. d)in ihrer Fachlichkeit bei den zentralen klinischen Krankheits- und Störungsbildern jene

psychologischen Maßnahmen benennen können, die entsprechend dem aktuellen Stand der

Wissenschaft in der Praxis häufig zur Anwendung kommen sowie in der interdisziplinären

Zusammenarbeit die Grundregeln der Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen beherrschen und

5. e)die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Patientenmanagement kennen und diese in der Praxis

anwenden können sowie im Bereich des Schnittstellenmanagements die besonderen

Herausforderungen der Kooperation zwischen den Berufsgruppen im Hinblick auf die

Patientenversorgung kennen und über entsprechendes Know-how verfügen, um fachlich angemessen

handeln zu können.

6. (6)Jede Prüfungskommission besteht aus der Vorsitzenden (dem Vorsitzenden) und zwei Beisitzerinnen

(Beisitzern), die jeweils vom Bundesminister (der Bundesministerin) für Gesundheit ausgewählt werden.

1. 1.Der (Die) Vorsitzende wird aus einem Kreis von zumindest 20 Berufsangehörigen, die vom Bundesminister

(von der Bundesministerin) für Gesundheit auf die Dauer von fünf Jahren bestellt wurden und zum

Zeitpunkt ihrer Bestellung seit zumindest fünf Jahren in der jeweiligen Berufsliste eingetragen sind,

ausgewählt.

2. 2.Die Beisitzerinnen (Beisitzer) werden aus dem Kreis aller Lehrenden der theoretischen

Ausbildungseinrichtungen gemäß § 9 so ausgewählt, dass jedenfalls nur eine Beisitzerin (ein Beisitzer) jenem

lehrenden oder organisatorischen Personal der Ausbildungseinrichtung gemäß § 9 angehören kann, in

welcher der (die) zu Prüfende(n) die theoretische Ausbildung absolviert hat (haben).

3. 3.Bei der Auswahl der Prüfungskommissionsmitglieder kann sich der Bundesminister (die Bundesministerin)

für Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH bedienen.

Bei Vorliegen von Befangenheitsgründen der Prüfungskommissionsmitglieder gemäß § 7 Allgemeines

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, hat die Betroffene (der Betroffene) ihre (seine)

Vertretung zu veranlassen. Die (Der) Vorsitzende hat ein Veto einzulegen, sofern sie (er) Grund zur Annahme hat,

dass die Prüfungskandidatin (der Prüfungskandidat) die erforderliche Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die

Qualifikation zur selbständigen Berufsausübung nicht ausreichend nachgewiesen hat.

7. (7)Wurde die kommissionelle mündliche Abschlussprüfung gemäß Abs. 1 sowie Abs. 5 nicht bestanden, ist eine

dreimalige Wiederholung zulässig.

8. (8)Die mündlichen kommissionellen Prüfungen sind öffentlich zugänglich, wobei der Zutritt auf eine den

räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen beschränkt werden kann.

9. (9)Personen, die die schriftliche Prüfung gemäß Abs. 1 sowie die mündliche kommissionelle Prüfung gemäß

Abs. 5 Z 1 oder 2 mit Erfolg abgelegt haben, erhalten jeweils ein Abschlusszertifikat. Dieses hat jedenfalls die

Ausbildungseinrichtung, die Personen der Prüfungskommission, die geprüfte Person, den Prüfungserfolg sowie
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das Datum der jeweiligen Prüfung anzuführen.

10. (10)Bei Wechsel der theoretischen Ausbildungseinrichtung ist die Abschlussprüfung gemäß Abs. 5 in jener

Ausbildungseinrichtung abzulegen, in der der überwiegende Teil der Ausbildung im Aufbaumodul absolviert

wurde.

In Kraft seit 01.07.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 12 PslG Prüfungen und Abschlusszertifikate
	PslG - Psychologengesetz 2013


